
AUSVierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe  
und bei Bauträgern 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter  
https://www.gesetze-im-internet.de/.

 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Das Ausbaugewerbe umfasst die Gruppen 43.2 „Bauinstallation“ und 43.3 „Son-
stiger Ausbau“, die Bauträger die Gruppe 41.1 „Erschließung von Grundstücken, 
Bauträger“ der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (W Z 2008).

Die Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern ist eine 
 Teilerhebung, die bei höchstens 14000 im Erhebungsbereich tätigen Betrie ben 
vierteljährlich durch geführt wird. Die Erhebung dient der kurzfristigen Be urteilung 
der konjunkturellen Lage dieses Wirtschaftszweiges. Die Erhebung stellt damit 
eine unverzichtbare Unterlage für die Arbeit der gesetzgebenden Körperschaf-
ten, der Bundes- und Landesregierung, der Bau- und Handwerks verbände, den 
Kammern sowie auch dem Statistischen Amt der  Europäischen Union (Eurostat) 
zur Verfügung und ist somit eine unentbehrliche  Grundlage für zahlreiche Ent-
scheidungen auf dem Gebiet der gesamten Wirtschafts politik, insbesondere der 
Baupolitik. Insoweit haben die von Ihnen gemachten Angaben mittelbar auch 
Rückwirkungen zumindest auf die Rahmenbedin gungen Ihres Handelns. Darüber 
hinaus können die Ergebnisse für Sie auch unmittelbar, z. B. als Indikator für die 
Entwicklungen in der Sie betreffenden Branche, von Nutzen sein.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik im Produzierenden  Gewerbe 
(Prod Gew Stat G) in Verbindung mit dem B Stat G.

Erhoben werden die Angaben zu § 4 Buchstabe C Ziffer I Nummer 1 
Prod Gew Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 9 Absatz 1 Satz 1 Prod Gew Stat G in 
 Verbindung mit § 15 B Stat G. Nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Prod Gew Stat G sind die 
Inhaberinnen/Inhaber oder die Leitungen der Betriebe auskunftspflichtig. 

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, 
ihre  Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln.  Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befris-
tete Ausnahme von der  Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen 
Antrag möglich. Die Pflicht, die  erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch 
weiterhin bestehen.

Nach § 9 Absatz 2 Prod Gew Stat G besteht für Unternehmen, deren Inhabe-
rinnen/ Inhaber Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalender jahr 
der Betriebs eröffnung  keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalen-
derjahren besteht dann keine Auskunftspflicht, wenn das Unterneh men im 
 jeweils letzten abgeschlossenen  Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weni ger als 
800000 Euro erwirtschaftet hat.  Gesellschaften können sich auf die Be freiung 
von der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Be teiligten 
 Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind. 

Nach § 9 Absatz 3 Prod Gew Stat G sind Existenzgründerinnen/ Existenzgründer 
natürliche Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit in Form 
einer Neugründung, einer Übernahme oder einer tätigen Beteiligung aus abhän-
giger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäftigung heraus aufnehmen. 
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Existenzgründerinnen/Existenzgründer, die von ihrem Recht, keine Auskunft 
zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das Vorliegen der vorgenannten 
Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die Auskünfte zu 
erteilen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs geld 
nach den  Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden.

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 
1 B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheits gemäß erteilt,

 – entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form  erteilt oder

 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahn-
det  werden. 

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
 Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Ein-
zelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 
Statis tische Amt der Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (hier: I T Z Bund als I T-
Dienstleister des Statistischen  Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). 
Eine Liste der regelmäßig beauftragten I T-Dienstleister finden Sie hier:  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach § 10 Absatz 1 Prod Gew Stat G dürfen an die obersten Bundes- und Landes-
behörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körper schaften 
und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit 
statistischen Ergeb nissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur 
 einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 10 Absatz 2 Prod Gew Stat G dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfül-
lung  europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutsch land 
zur Emissions berichterstattung, jedoch nicht für die Regelung von Einzel fällen, 
vom Statistischen  Bundesamt Tabellen mit statistischen  Ergebnissen übermittelt 
 werden, auch soweit  Tabellenfelder nur einen einzigen Fall  ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
Einrich tungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durch führung wissenschaftlicher Vorhaben 
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so  anonymisiert sind, 

dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet  werden können 
(faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und 
der  statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und 
Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame 
Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden der 
Monopol kommission für die Begutachtung der Entwicklung der Unterneh-
menskonzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhundert-
anteile der größten Unter nehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fach-
lichen Teile von Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs übermittelt. 
Hierbei dürfen die zusammengefassten  Einzelangaben nicht weniger als drei 
Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf  zusammengefasste Angaben 
von weniger als drei Einheiten ermöglichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten. 

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift des Betriebes, Name und Telefonnummer oder E-Mail-
Adressen der Ansprechpersonen sind Hilfsmerkmale, die lediglich der tech-
nischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Anga-
ben zu den Erhebungsmerk malen werden diese Hilfsmerkmale nach  Abschluss 
der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerk malen werden solange 
verarbeitet und gespeichert, wie dies für die  Erfüllung der gesetzlichen Verpflich-
tungen erforderlich ist.

Name und Anschrift des Betriebes sowie die Identnummer werden  zusammen mit 
den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „tätige Personen“ und „Um satz“ im 
Unter nehmens register für statistische Verwendungszwecke (Statis tikregister) ge-
speichert (§ 13 Absatz 1 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistikregister-
gesetz). 

Die verwendete Identnummer dient der Unter scheidung der in die Erhebung ein-
bezogenen Betriebe sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer frei 
vergebenen  laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den Datensätzen mit 
den Angaben zu den Erhebungs merkmalen bis zu 30 Jahren aufbewahrt werden. 
Danach wird sie gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet  wer den, 
können

 – eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
 – die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 – die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
 – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O wider-
sprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität 
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren  Kontaktdaten finden Sie unter https://www.
statistikportal.de/de/datenschutz. 

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz


AUS 2024Seite 4

Beachten Sie folgende Hinweise:

Einhaltung der Termine, Schätzungen
Der Wert der Erhebungen hängt wesentlich von ihrer Aktualität ab. Da die 
 Berichte der Betriebe innerhalb bestimmter Fristen geprüft und auf bereitet 
 werden müssen, sind die vorgesehenen Einsendetermine  unbedingt einzuhalten. 
Angaben, die zum Meldetermin noch nicht vorliegen, sind auf Grund der eingetre-
tenen  betrieblichen Entwicklung nach bestem  Wissen zu schätzen und mit einem 
Hinweis im Feld  Bemerkungen kenntlich zu machen.

Keineswegs sollen die bereits für das Vorquartal gemeldeten Daten übernom men 
 werden. Rechtzeitig vorliegende sorgfältige Schätzungen sind für die Statistik 
wertvoller als verspätet eintreffende, auf den Euro genaue Angaben.

Bei nachträglichen Berichtigungen einer Quartalsmeldung ist das Vierteljahr 
 anzugeben, auf das sie sich beziehen. Berichtigungen dürfen keinesfalls da-
durch vorgenommen  werden, dass der Differenzbetrag mit dem Ergebnis eines 
 späteren Quartals saldiert wird.

Zur Vermeidung von Rückfragen wird gebeten, auffällige Veränderungen der ge-
meldeten Zahlen gegenüber dem Vorquartal durch kurze Hinweise (z. B. auf 
Kurzarbeit, Ausfall tage, Betriebsferien, Streiks, Aussperrungen,  Veränderungen 
der Auftragslage usw.) zu erläutern.

Abgrenzung des Berichtskreises
Zum Ausbaugewerbe werden Institutionen gerechnet, deren wirtschaftliche 
Tätigkeit überwiegend darin besteht, Ausbauarbeiten und entsprechende Repa-
ratur- und Unter haltungsarbeiten vorzunehmen. Nach der Klassifika tion der Wirt-
schaftszweige, Ausgabe 2008 (W Z 2008) sind das die Gruppen 43.2 „Bauinstal-
lation“ und 43.3 „Sonstiger Aus bau“. Die Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe 
umfasst die Betriebe von  Unternehmen des Ausbauge werbes und anderer Wirt-
schaftszweige mit 10 und mehr tätigen  Personen. Die vierteljährliche Erhebung 
umfasst die ausbaugewerblichen Betriebe von Unter nehmen des Ausbaugewer-
bes und von Unternehmen anderer Wirt schaftszweige mit 20 und mehr tätigen 
Personen. Maßgebend dafür ist die Beschäftigtenzahl Ende Juni des vorausge-
gangenen Kalenderjahres. Die Berichtspflicht besteht für alle Berichtszeiträume 
des Kalenderjahres 2024. Die Meldung ist grund sätzlich für den Betrieb, nicht 
für das Unter nehmen abzugeben. Aus kunftsberechtigte Stelle ist die erhebende 
Stelle des  Landes, in dem der Betrieb liegt. Unterhält der ausbaugewerbliche 
Betrieb eine  Produktionsstätte (z. B. Herstellung von Lüftungsteilen), so ist dieser 
Betriebs teil nur in die  Meldung einzubeziehen, wenn die erzeugten Gegen stände 
aus schließlich bei der Abwicklung in den vom Betrieb übernommenen Ausbauar-
beiten Verwen dung finden und in deren Abrechnung eingehen.

Erfolgt die Produktion für den Absatz am Markt, so ist dieser Teil im Erhe-
bungsvordruck nur bei den Beschäftigten (überwiegend in anderen  Bereichen 
des Betriebes tätige  Personen) und bei dem sonstigen Umsatz (Umsatz aus 
sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/handwerklichen Dienst-
leistungen sowie aus Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/ 
nichthandwerklichen Tätigkeiten) anzugeben.

Erfasst und nachgewiesen werden im Einzelnen:
 – Einbetriebsunternehmen (Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit 
 bestehen) des Ausbaugewerbes

 – Haupt- und Zweigniederlassungen von Mehrbetriebsunternehmen
 – örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Ausbauge werbes

Nicht als ausbaugewerblicher Betrieb zählen:
 – örtlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne ausbaugewerbliche Tätigkeit 
(z. B. Sägewerk); wenn diese örtlich getrennten Einheiten mit Schwerpunkt im 
Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, werden sie im Bergbau 
und im Verarbeitenden Gewerbe als Betriebe erfasst.

 – Verkaufsbüros ohne ausbaugewerbliche Tätigkeit
 – örtlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstätigkeiten ausüben
 – reine Handelsabteilungen (soweit vom Vertrieb eigener Erzeugnisse trenn bar), 
Transportabteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten, und son stige Abtei-
lungen, die Dienstleistungen, wie etwa Vermietung und Verpach tung betrieb-
licher Anlagen, Wohnungsvermietung und Leasing, erbringen
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Zu den Bauträgern werden Institutionen gerechnet, deren  wirtschaftliche 
 Tätigkeit überwiegend darin besteht zum späteren Verkauf durch Sicher stellung 
der Finanzierung und technischen Ausführung unbebaute Grund stücke für Bau-
vorhaben zu erschließen bzw. Bauvorhaben für den Wohnungs bau oder den 
Nichtwohnbau zu realisieren. Nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Aus-
gabe 2008 (W Z 2008) ist das die Gruppe 41.1 „Er schließung von Grundstücken, 
Bauträger“. Im Rahmen der Berichterstat tung bei Bauträgern werden bei der 
jährlichen Erhebung alle Betriebe dieses Bereichs von Unternehmen mit 10 und 
mehr tätigen Personen befragt. Die vierteljährliche Erhe bung wird bei Betrieben 
durch geführt, die zu Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen gehören. 
Maßgebend ist dabei die Beschäftigtenzahl Ende Juni des vorausgegangenen 
Kalenderjahres. Die Berichtspflicht besteht für alle Berichtszeiträume des Kalen-
derjahres 2024. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens ist dabei unerheb-
lich.

Wie im Ausbaugewerbe ist die Meldung grundsätzlich für den Betrieb, nicht für 
das Unternehmen abzugeben. Auskunftsberechtigte Stelle ist die erhebende 
Stelle des Landes, in dem der Betrieb liegt.

Erfasst und nachgewiesen werden auch hier im Einzelnen:
 – Einbetriebsunternehmen (Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit 
bestehen)

 – Haupt- und Zweigniederlassungen von Mehrbetriebsunternehmen
 – örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Ausbauge werbes 
bzw. von Bauträgern

Hinweise zur Einbeziehung von Arbeitsgemeinschaften 
Ist der Baubetrieb an Argen beteiligt, so sind von diesem Betrieb alle erfrag ten 
Merkmale wie für einen normalen Baubetrieb zu melden, also ein schließlich 
der zugehörigen Argen-Anteile. Die Arge meldet grundsätz lich nicht selbst, 
um Doppelzählungen zu vermeiden. Bei den einzelnen Merkmalen sind folgende 
Angaben in der Berichterstattung des Betriebes anzuzeigen.

Tätige Personen:
 – Personal, das von einer Arge selbst eingestellt wurde, sowie das von den Arge-
Partnern an die Arge abgestellte Personal ist in die Berichterstattung der Part-
ner einzubeziehen.

Entgeltsummen:
 – Effektiv gezahlte Entgeltsummen an die tätigen Personen einer Arge. Dies ist 
unabhängig davon zu sehen, ob die Entlohnung von einer Arge oder von Part-
nerfirmen erfolgt.

Arbeitsstunden:
 – Geleistete Arbeitsstunden der tätigen Personen einer Arge. 

Umsätze:
 – Steuerbare Umsätze bei Arge-Partnern (z. B. berechnete Entgelte für an 
die Arge abgestelltes Personal) in Verbindung mit einer Arge sind in die 
 Berichterstattung einzubeziehen.

 – Vertraglich festgelegte Ergebnisanteile für Partnerleistungen (Gesellschafter-
beiträge) sind keine steuerbaren Umsätze, daher keine Berücksichtigung in der 
Umsatzmeldung.

 – Steuerbare und damit meldepflichtige Umsätze bei den Arge-Partnern: Leis-
tungen der Arge-Partner gegenüber der Arge. Diese dürfen nicht durch den 
Ergebnisanteil abgegolten sein. Die Abgeltung muss in diesem Fall durch Vor-
ab- oder zusätzliche Vergütung der Arge nach erbrachter  Leistung besonders 
erfolgen.

 – Erträge aus Schlussabrechnungen von Argen (z. B. Erlöse aus Geräteverkauf) 
sind kein baugewerblicher Umsatz.
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